
 

14.05.2019 1

Termine Mai 2019 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszu-
schlag3 

10.05.2019 13.05.2019 07.05.2019 

Umsatzsteuer4 10.05.2019 13.05.2019 07.05.2019 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Gewerbesteuer 15.05.2019 20.05.2019 10.05.2019 

Grundsteuer 15.05.2019 20.05.2019 10.05.2019 

Sozialversicherung5 28.05.2019 entfällt entfällt 
 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel-
dungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung 
auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Fi-
nanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit 

Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um 

Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheit-
licher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Ar-
beitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.05.2019, 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind 
ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Digitales Belegbuch 
Seit geraumer Zeit ist das sogenannte „digitale Belegbuchen“ auf dem Vormarsch. Hierbei werden die Buchführungs-
belege statt auf dem Postweg in digitaler Form dem Steuerbüro zur Verfügung gestellt. Um dies zu realisieren müssen 
die Papierbelege von Ihnen im Unternehmen eingescannt werden. Das Verfahren hat einige Vorteile im Vergleich zur 
klassischen Buchführung. Beispielsweise bleiben sämtliche Belege dauerhaft im Unternehmen und brauchen nicht 
regelmäßig per Post versendet werden. Weiterhin sind sämtliche Belege mit den zugehörigen Buchungen verknüpft. 
Dadurch entfällt späteres manuelles Suchen der Belege im Buchführungsordner. Darüber hinaus kann das Scannen 
mit anderen Modulen wie z.B. dem Zahlungsverkehr kombiniert werden und das ganz unabhängig davon, ob die Sie 
die Buchführung selbst erstellen oder die Buchführung durch uns erstellt wird. Damit werden zusammenhängende 
Verwaltungsprozesse automatisiert und vereinfacht. 

 

Programmtechnisch hat sich im vergangenen Jahr, insbesondere bei der NLB aber auch bei der Datev, hier einiges 
getan. Das Verfahren ist inzwischen ausgereift und aus unserer Sicht ohne Einschränkungen in der Praxis anwendbar. 
Wir haben umfassende Erfahrungen gesammelt und sind interessiert daran das Verfahren gemeinsam mit unseren 
Mandanten weiter auszubauen. Wenn Sie Interesse am digitalen Belegbuchen haben, möchten wir Sie gerne dazu 
beraten und bei der Umstellung unterstützen. Hierfür steht Ihnen in unserem Haus Herrn Dietrich gern zur Verfügung. 
Sie erreichen ihn unter der Durchwahl 0551/90002-48. 
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Dürrebeihilfe 
Denken Sie an den Jahresabschluss. 
Einige besonders betroffene Mandanten haben im Zusammenhang mit der Dürre im Jahr 2018 eine Dürrebeihilfe be-
antragt. Wie jetzt bekannt geworden ist, macht Niedersachsen im Rahmen der Bewilligung die Auflage, dass der Jah-
resabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018/19 bis zum 31.10.2019 bei der Bewilligungsstelle einzureichen ist. Wird der 
Jahresabschluss nicht pünktlich eingereicht, ist die Dürrebeihilfe zurückzuzahlen. 
Uns ist nicht bekannt, ob es in anderen Bundesländern ähnliche Bestimmungen gibt.  
Wir wissen auch nicht zuverlässig, welche Mandanten die Dürrebeihilfe beantragt haben, da diese entweder selbst 
oder durch den betriebswirtschaftlichen Berater beantragt wurde. Wenn Sie Dürrebeihilfe beantragt haben, sprechen 
Sie bitte Ihren zuständigen Sachbearbeiter darauf an. Es muss dann geprüft werden, ob in Ihrem Bundesland eine 
entsprechende Auflage zur termingebundenen Einreichung des Jahresabschlusses besteht. In diesen Fällen müssen 
wir die Erstellung des Jahresabschlusses zeitnah einplanen. Bitte beachten Sie, dass wir eine Vorlaufzeit von etwa 8 
Wochen benötigen, wenn wir die Jahresabschlüsse fristgemäß erstellen sollen. 

Grundstückserwerb durch Alteigentümer im Rahmen des Flächenerwerbspro-
gramms im Beitrittsgebiet nicht grunderwerbsteuerfrei 
Personen, die als Alteigentümer in der früheren DDR Grundbesitz durch entschädigungslose Enteignung verloren 
haben, können hierfür einen Ausgleich in Geld erhalten oder im Rahmen des Flächenerwerbsprogramms ein Grund-
stück erwerben. 

Der Grundstückserwerb ist nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs mangels spezieller Befreiungsvorschrift 
nicht grunderwerbsteuerfrei. Auch wenn durch die Möglichkeit des Grunderwerbs die frühere Enteignung wiedergut-
gemacht werden soll, hindert dies nicht die Besteuerung. Sie ist auch verfassungsrechtlich unbedenklich. 

Anforderungen an ein amtsärztliches Gutachten im Krankheitsfall 
Krankheitskosten können unter Berücksichtigung einer zumutbaren Belastung als außergewöhnliche Belastungen 
einkommensteuermindernd berücksichtigt werden, soweit sie nicht von dritter Seite, z. B. einer Krankenkasse, ersetzt 
worden sind. 

Aufwendungen für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel werden nur anerkannt, wenn ihre medizinische Notwendigkeit durch 
Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers nachgewiesen wird. In bestimmten Fällen (z. B. bei einer Bade- oder 
Heilkur, einer psychotherapeutischen Behandlung oder bei wissenschaftlich nicht anerkannten Behandlungsmethoden) 
ist ein vor dem Beginn der Behandlung ausgestelltes amtsärztliches Gutachten oder eine ärztliche Bescheinigung 
eines Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung erforderlich. 

Unter dem Begriff „amtsärztliches Gutachten“ versteht das Finanzgericht Rheinland-Pfalz nicht ein nach wissenschaft-
lichen Grundsätzen erstelltes Gutachten. Auch ein amtsärztliches Attest reicht nach diesem Urteil aus, um die Zwangs-
läufigkeit der Aufwendungen nachzuweisen. 

Kein Verbrauch der Ermäßigung bei fehlendem Veräußerungsgewinn 
Hat ein Unternehmer das 55. Lebensjahr vollendet oder ist er im sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd berufs-
unfähig, können auf Antrag Gewinne (höchstens fünf Millionen Euro), die aus der Veräußerung von Betrieben, Teilbe-
trieben und Mitunternehmerschaften entstehen, als außerordentliche Einkünfte begünstigt besteuert werden. Diese 
Begünstigung kann ein Unternehmer nur einmal im Leben in Anspruch nehmen. 

Das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht musste entscheiden, ob die antragsgebundene Steuervergünstigung auch 
dann als „verbraucht“ gilt, wenn das Finanzamt die Vergünstigung zu Unrecht gewährt hat. Im Urteilsfall hatte ein Ge-
sellschafter einer Gemeinschaftspraxis in seiner Einkommensteuererklärung 2006 außerordentliche Einkünfte (Nach-
zahlungen der Kassenärztlichen Vereinigung für mehrere Jahre) erklärt. Das Finanzamt ging fehlerhaft von einem 
Veräußerungsgewinn aus und gewährte dafür die Vergünstigung. Der fehlerhafte Bescheid wurde bestandskräftig. 

2016 veräußerte der Gesellschafter seinen Anteil an der Gemeinschaftspraxis, erzielte einen Veräußerungsgewinn und 
beantragte die ermäßigte Besteuerung. Das Finanzamt gewährte die Ermäßigung nicht, weil sie schon 2006 berück-
sichtigt wurde. 

Das Finanzgericht folgte dieser Auffassung nicht. Durch die fehlerhafte Gewährung in 2006 sei die Ermäßigung nicht 
„verbraucht“, weil es 2006 kein „verbrauchsfähiges Objekt“ und damit keinen Veräußerungsgewinn, gegeben habe. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Hinweis: Der Bundesfinanzhof hatte unlängst entschieden, dass eine antragsgebundene, einem Steuerpflichtigen nur 
einmal zu gewährende Vergünstigung für die Zukunft auch dann als „verbraucht“ gilt, wenn das Finanzamt die Ver-
günstigung (ohne Antrag) zu Unrecht gewährt hat. Das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht ist jedoch der Meinung, 
dass dies nicht für Steuerpflichtige gelten könne, die keinen Veräußerungsgewinn erzielten und die Ermäßigung des-
halb nicht in Anspruch nehmen konnten. 
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Firmenwagen für den Ehepartner als Minijobber 
Ein Einzelhändler stellte seine Frau im Rahmen eines Minijobs für 400 € monatlich als Büro- und Kurierkraft an. We-
sentlicher Bestandteil des Arbeitslohns war die Möglichkeit, den für die Kurierfahrten eingesetzten Pkw auch privat 
fahren zu dürfen. Die private Nutzungsmöglichkeit ermittelte der Einzelhändler anhand der 1 %-Regelung und zahlte 
den Differenzbetrag zum Gesamtvergütungsanspruch von 15 € monatlich aus. Das Finanzamt erkannte das Arbeits-
verhältnis nicht an. 

Das bestätigte der Bundesfinanzhof. Typischerweise wird ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer einen Firmenwagen nur 
dann zur uneingeschränkten Privatnutzung überlassen, wenn sich nach überschlägiger Kalkulation sein Aufwand zu-
züglich des Barlohns als angemessene Gegenleistung für die Arbeitskraft darstellt. Bei hohem Gehalt wirkt sich die 
Privatnutzung des Fahrzeugs nur verhältnismäßig gering aus. Bei einem Minijob hingegen wird die Vergütung im We-
sentlichen von der Privatnutzung bestimmt. 

Hinweis: Der Bundesfinanzhof weist darauf hin, dass es möglich ist, eine Kilometerbegrenzung oder eine Zuzahlung 
für Privatfahrten oberhalb eines bestimmten Kilometerlimits zu vereinbaren. Steht der Gesamtaufwand des Arbeitge-
bers dann in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Arbeitsleistung, kann das Ehepartner-Arbeitsverhältnis 
anzuerkennen sein. 

Vorsteuerabzug: Zum Rechnungsmerkmal „vollständige Anschrift“ 
Ein Unternehmer betrieb eine Gebäudereinigung und ein Internetcafé. Das Finanzamt gelangte zu dem Ergebnis, dass 
die in seiner Umsatzsteuererklärung geltend gemachten Vorsteuerbeträge aus den Rechnungen zweier Unternehmen 
u. a. wegen falscher Rechnungsangaben nicht abzugsfähig seien. Denn die Unternehmen hatten unter der angegebe-
nen Anschrift weder ihren Sitz noch eine feste Niederlassung. 

Dies beurteilte der Bundesfinanzhof anders. Zwar muss eine Rechnung nach den gesetzlichen Regelungen u. a. die 
Angabe des vollständigen Namens und der vollständigen Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungs-
empfängers enthalten. Dies setzt jedoch nicht voraus, dass die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden Unternehmers 
unter der Anschrift ausgeübt wird. 

Vielmehr reicht jede Art von Anschrift, einschließlich einer Briefkastenanschrift, aus, sofern der Unternehmer unter 
dieser Anschrift erreichbar ist. Maßgeblich für die postalische Erreichbarkeit ist der Zeitpunkt der Rechnungsausstel-
lung. Lässt sich eine Erreichbarkeit zu diesem Zeitpunkt nicht ermitteln, trifft die Feststellungslast den Vorsteuerabzug 
begehrenden Leistungsempfänger. 

Vermietungsplattform Airbnb muss Identität von Wohnungsvermietern preisgeben 
In vielen Städten Deutschlands gilt für Wohnraum ein Zweckentfremdungsverbot. Danach dürfen private Wohnungen 
nicht oder nur in begrenztem Umfang als Ferienwohnungen vermietet werden. In München ist danach eine Vermietung 
privater Wohnräume länger als acht Wochen im Kalenderjahr für Zwecke der Fremdbeherbergung genehmigungs-
pflichtig. 

Die Stadt München hat daher von der in Irland ansässigen Vermietungsplattform Airbnb Auskunft darüber verlangt, 
welche Vermieter im Stadtgebiet München im Zeitraum Januar 2017 bis Juli 2018 Wohnungen über die Plattform ver-
mietet und dabei die Höchstdauer von acht Wochen überschritten haben. 

Zu Recht, wie das Verwaltungsgericht München bestätigte. Die Betreibergesellschaft von Airbnb muss, weil sie in 
Deutschland tätig wird, die nationalen Vorschriften befolgen. Daran ändert auch der irische Firmensitz nichts. Da die 
Stadt München sachlich und örtlich zuständig war und kein Verstoß gegen EU-Recht oder datenschutzrechtliche Best-
immungen vorlag, war nicht nur das Auskunftsverlangen, sondern auch das zusätzlich angedrohte Zwangsgeld i. H. v. 
300.000 € für den Fall der Zuwiderhandlung rechtmäßig. 

Werbungskostenabzug bei Vermietungsabsicht einer selbstgenutzten Wohnung 
Renovierungskosten der eigenen Wohnung während der Selbstnutzung können steuerlich nur eingeschränkt im Rah-
men der haushaltsnahen Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen geltend gemacht werden. Beabsichtigt der 
Eigentümer die dauerhafte Vermietung dieser Wohnung, sind die nach seinem Auszug entstandenen Renovierungs-
kosten als vorweggenommene Werbungskosten steuerlich abzugsfähig, wenn die Vermietungsabsicht nachgewiesen 
oder glaubhaft gemacht wird. Hat er sich noch nicht endgültig zur Vermietung entschieden, sind die Renovierungskos-
ten erst dann abzugsfähig, wenn eine endgültige Vermietungsabsicht besteht. Diese kann z. B. durch Zeitungsanzei-
gen oder die Beauftragung eines Maklers nachgewiesen werden. 

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts München) 
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Übertragung einer Reinvestitionsrücklage auf einen anderen Betrieb 
Ein Ehepaar ermittelte den Gewinn für seinen landwirtschaftlichen Betrieb durch Einnahmenüberschussrechnung. Im 
Jahr 2003 gründeten die Eheleute eine Kommanditgesellschaft (KG) zur Errichtung und Vermietung von Mehrfamilien-
häusern. 

Die Sonderbilanz der Eheleute bei der KG wies zum 31. Dezember 2006 eine Reinvestitionsrücklage aus, die sie aus 
ihrem landwirtschaftlichen Betrieb übertragen hatten. Außerdem war in der Sonderbilanz ein Grundstück enthalten, auf 
dem sie ein auf den 5. Juli 2007 bilanziertes Mehrfamilienhaus errichtet hatten. Die Eheleute zogen die Rücklage in 
voller Höhe von den Herstellungskosten des Gebäudes ab. Grundstück und Gebäude überließen sie der KG unentgelt-
lich. 

Der Bundesfinanzhof lehnte die Übertragung der Rücklage ab. Zwar durften die Eheleute die in ihrem Betrieb gebildete 
Rücklage von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten anderer Wirtschaftsgüter in ihrem Sonderbetriebsvermögen 
bei der KG abziehen. Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2006 befand sich dort jedoch noch kein (Reinvestitions-
)Wirtschaftsgut, von dessen Anschaffungs- und Herstellungskosten sie die Rücklage hätten abziehen können. Das 
Gebäude wurde erst 2007 fertiggestellt. Die bloße Übertragung der Rücklage oder die Übertragung auf ein unfertiges 
Gebäude ist ausgeschlossen. 

 


